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RS OGH 1971/10/12 9Os50/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1971

Norm

UWG §11 Abs2

Rechtssatz

Auf Vertrauensbrüche im Rahmen von Gesellschaftsverhältnissen ist § 11 Abs 2 UWG unanwendbar, wenn dem

Gesellschafter kraft seiner Gesellschaftereigenschaft und nach dem Inhalt der mit seinen Mitgesellschaftern

getro enen Vereinbarungen ein unentziehbarer Anspruch auf Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen oder

Betriebsgeheimnissen des (gemeinsamen) Unternehmens zusteht.
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